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(54) Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Fahrzeug-
datenaufzeichnungsvorrichtung 1 mit einem ein Gehäu-
se 6 aufweisenden Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät
2 und mit einem außerhalb des Gehäuses 6 angeordne-
ten Datenspeicher 4, wobei in einer Außenwandung 8
des Gehäuses eine Geräteschnittstelle 10 zu einem An-
schluss des Datenspeichers 4 vorgesehen ist und wobei
der Datenspeicher 4 mittels eines Verbindungskabels 12

an die Geräteschnittstelle 10 angeschlossen ist. Zur ei-
nerseits zuverlässigen Anordnung des Datenspeichers
4 in der Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung 1 und
andererseits aber auch leichten Entfernbarkeit des Da-
tenspeichers 4 aus der Vorrichtung schlägt die Erfindung
vor, dass das Gehäuse 6 an einer Gehäuseaußenseite
14 eine den Datenspeicher 4 lösbar tragende Halterung
16 aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Fahrzeug-
datenaufzeichnungsvorrichtung mit einem ein Gehäuse
aufweisenden Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät und
mit einem außerhalb des Gehäuses angeordneten Da-
tenspeicher, wobei in einer Außenwandung des Gehäu-
ses eine Geräteschnittstelle zu einem Anschluss des Da-
tenspeichers vorgesehen ist und wobei der Datenspei-
cher mittels eines Verbindungskabels an die Geräte-
schnittstelle angeschlossen ist.
[0002] Aus EP 2 037 420 A2 ist eine Fahrzeugdaten-
aufzeichnungsvorrichtung mit einem als digitaler Tacho-
graph ausgebildeten Fahrzeugdatenaufzeichnungsge-
rät bekannt. Angeschlossen an eine an einer verschie-
dene Bedienelemente, namentlich einen Bildschirm, ei-
nen Karteneinführschacht und Tasten, aufweisenden
Frontseite des Tachographen vorgesehene Stecker-
buchse ist ein an einem Ende eines Kabels angeordneter
elektrischer Anschlussstecker. Das andere Ende des Ka-
bels ist ein loses, freies Ende, das einen Stecker zur Ver-
bindung mit einem Übertragungssteuergerät aufweist.
Neben anderen Elementen kann das Übertragungssteu-
ergerät auch einen Speicher aufweisen. Um ein Über-
decken der an der Frontseite des Tachographen ange-
ordneten Bedienelemente zu vermeiden, ist das Kabel
an der Frontseite mittels zweier Abzweigungen einer das
Kabel abdeckenden Hülle befestigt.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Fahrzeug-
datenaufzeichnungsvorrichtung der eingangs genann-
ten Art mit einem Datenspeicher zu schaffen, welcher
Datenspeicher einerseits fest und zuverlässig in der
Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung angeordnet
ist, andererseits aber auch leicht aus der Vorrichtung ent-
fernt werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
mit einer Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung der
eingangs genannten Art, wobei das Gehäuse an einer
Gehäuseaußenseite eine den Datenspeicher lösbar tra-
gende Halterung aufweist.
[0005] Die erfindungsgemäße Fahrzeugdatenauf-
zeichnungsvorrichtung ist zur Anordnung und Verwen-
dung in einem Kraftfahrzeug, insbesondere in einem
Nutzkraftfahrzeug, vorgesehen. Bei dem Fahrzeugda-
tenaufzeichnungsgerät kann es sich insbesondere um
einen Tachographen oder um ein auch unter der Be-
zeichnung On-Board Recorder bekanntes Aufzeich-
nungsgerät in einem Kraftfahrzeug handeln. Das Fahr-
zeugdatenaufzeichnungsgerät kann beispielsweise
auch die Funktionen eines Mautgerätes umfassen. Kraft-
fahrzeuge, insbesondere auch Nutzkraftfahrzeuge, und
in diesen angeordnete Geräte sind im Betrieb der Kraft-
fahrzeuge regelmäßig Schwingungen, insbesondere in
Form von Vibrationen, ausgesetzt. Daher ist es bei der
Erfindung von besonderem Vorteil, dass der Datenspei-
cher mit Hilfe der Halterung zuverlässig und sicher sowie
fest getragen wird. Auch bei starken Verzögerungen, wie
sie zum Beispiel bei einem scharfen Abbremsen des

Kraftfahrzeugs auftreten können, wird der Datenspeicher
sicher in der Halterung gehalten. Der Datenspeicher
kann zum Beispiel zur Sicherung von mittels des Fahr-
zeugdatenaufzeichnungsgerätes aufgezeichneten Da-
ten dienen. Besonders vorteilhaft ist es dabei, wenn der
Datenspeicher nicht nur von der Halterung lösbar ist, bei-
spielsweise um ihn zur Datenweitergabe leichter mit ei-
nem anderen Gerät verbinden zu können, sondern wenn
der Datenspeicher zudem auch von dem Verbindungs-
kabel trennbar ist. Ist der Datenspeicher ferner ein trans-
portabler Datenspeicher, so kann er in einfacher Weise
von einem Benutzer des Fahrzeugdatenaufzeichnungs-
gerätes beispielsweise zur sicheren Verwahrung der auf
dem Datenspeicher vorhandenen Daten oder zum Über-
spielen dieser Daten auf einen stationären Computer aus
dem Kraftfahrzeug mitgenommen werden. Vorzugswei-
se ist zwischen Datenspeicher und Verbindungskabel ei-
ne das Verbindungskabel mit dem Datenspeicher ver-
bindende normierte Schnittstelle vorgesehen. Für eine
freizügige Verbindbarkeit des Datenspeichers mit ande-
ren Geräten als dem Fahrzeugdatenaufzeichnungsge-
rät, zum Beispiel mit stationären Computern, kann die
normierte Schnittstelle insbesondere eine USB-Schnitt-
stelle sein. Vorzugsweise handelt es sich bei dem Da-
tenspeicher um einen sogenannten USB-Speicherstick.
Die Außenwandung des Gehäuses des Fahrzeugdaten-
aufzeichnungsgerätes, in welcher die Geräteschnittstel-
le zum Anschluss des Datenspeichers vorgesehen ist,
ist vorzugsweise eine einem Benutzer der Fahrzeugda-
tenaufzeichnungsvorrichtung zugewandte Frontseite
des Gehäuses. Vorzugsweise ist das Verbindungskabel
mittels einer Steckverbindung mit der Geräteschnittstelle
verbunden. Das Verbindungskabel könnte grundsätzlich
unlösbar, das heißt nicht beschädigungsfrei lösbar, mit
dem Datenspeicher verbunden sein; vorzugsweise ist
aber der Datenspeicher mit dem Verbindungskabel mit-
tels einer Steckverbindung, welche Steckverbindung
vorzugsweise die oben genannte normierte Schnittstelle
aufweist, verbunden. Von besonderem Vorteil ist bei der
Erfindung ferner eine mechanische Entkoppelung von
Geräteschnittstelle und Datenspeicher aufgrund des zwi-
schen diesen angeordneten Verbindungskabels. So füh-
ren Schwingungen des Datenspeichers nicht zu einer
mechanischen Belastung der Geräteschnittstelle.
[0006] Man könnte sich vorstellen, dass der Daten-
speicher mit der Halterung beispielsweise verschraubt
ist. Für eine besonders einfache Entnehmbarkeit des Da-
tenspeichers aus der Fahrzeugdatenaufzeichnungsvor-
richtung ist es jedoch besonders vorteilhaft, wenn gemäß
einer Weiterbildung der Erfindung die Halterung zumin-
dest ein den Datenspeicher klemmend tragendes Klem-
melement aufweist.
[0007] Besonders einfach im Aufbau und kostengün-
stig in der Herstellung kann das Gehäuse des Fahrzeug-
datenaufzeichnungsgerätes sein, wenn gemäß einer
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung das Klemmele-
ment eine eine Druckkraft auf den Datenspeicher aus-
übende Federlasche aufweist. Die Druckkraft ist dabei
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eine Klemmkraft für den Datenspeicher. Die Federlasche
kann beispielsweise aus Metall oder aus einem Kunst-
stoff bestehen.
[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist das Klemmelement U-förmig ausgebildet,
und der Datenspeicher ist zwischen den Schenkeln des
U angeordnet. Damit weist die Halterung bei einfacher
konstruktiver Ausgestaltung eine besonders hohe Funk-
tionssicherheit auf. Die Schenkel des U klemmen den
Datenspeicher vorteilhaft zwischen sich ein.
[0009] Vorteilhaft noch weiter vereinfacht kann der
Aufbau der Halterung werden, wenn gemäß einer Wei-
terbildung der Erfindung die Federlasche einen ersten
Schenkel des U aufweist und wenn der zweite Schenkel
des U von der Gehäuseaußenseite gebildet wird.
[0010] Insbesondere bei einer Fahrzeugdatenauf-
zeichnungsvorrichtung in einem in unebenem Gelände
eingesetzten Kraftfahrzeug, zum Beispiel einem Baustel-
lenlastkraftwagen oder einem Geländelastkraftwagen,
oder beispielsweise bei einer regelmäßig besonders
starker Vibrationsbeanspruchung ausgesetzten
Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung ist es sehr vor-
teilhaft, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der
Erfindung die Halterung ein ein unbeabsichtigtes Lösen
des Datenspeichers verhinderndes Sicherungselement
aufweist. Das Sicherungselement kann zum Beispiel ei-
nen Klemmbügel oder eine Gummilasche aufweisen.
Auch kann das Sicherungselement für ein besonders ein-
faches Öffnen und Schließen des Sicherungselementes
beispielsweise einen sogenannten Klettverschluss auf-
weisen.
[0011] Der Schutz des Datenspeichers zum Beispiel
auch bei einer starken Vibrations- oder Schwingungsbe-
lastung der erfindungsgemäßen Fahrzeugdatenauf-
zeichnungsvorrichtung ist vorteilhaft zusätzlich verbes-
sert, wenn gemäß einer anderen Weiterbildung der Er-
findung die Halterung ein den Datenspeicher gegenüber
dem Gehäuse abstützendes Dämpfungselement auf-
weist. Das Dämpfungselement kann zum Beispiel ein
Polsterelement sein. Es kann einteilig oder mehrteilig
ausgebildet sein. Das Dämpfungselement kann bei-
spielsweise an der dem Datenspeicher zugewandten In-
nenseite eines oder beider Schenkel des U eines U-för-
mig ausgebildeten Klemmelementes angeordnet sein;
alternativ oder zusätzlich kann das Dämpfungselement
auch an der dem Datenspeicher zugewandten Innensei-
te der zwischen den beiden Schenkeln angeordneten
Senke des U angeordnet sein.
[0012] Man könnte sich vorstellen, dass das Gehäuse
des Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerätes an einer
Frontseite des Gehäuses die den Datenspeicher tragen-
de Halterung aufweist. Jedoch wird vorteilhaft die Zu-
gänglichkeit des Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerätes
und insbesondere von Bedienelementen an der Front-
seite des Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerätes nicht
eingeschränkt, wenn gemäß einer anderen Weiterbil-
dung der Erfindung das Gehäuse eine einem Benutzer
zugewandte Frontseite aufweist und wenn die Halterung

an einer unter einem Winkel mit der Frontseite verbun-
denen Gehäuseaußenseite angeordnet ist. Bevorzugt ist
das Gehäuse zumindest im wesentlichen quaderförmig
ausgebildet. Vorzugsweise ist die Gehäuseaußenseite,
an welcher die Halterung angeordnet ist, unter einem
zumindest im wesentlichen rechten Winkel mit der Front-
seite verbunden und liegt bezogen auf den Benutzer ne-
ben und hinter der Frontseite.
[0013] Einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung gemäß ist das Fahrzeugdatenaufzeichnungs-
gerät ein Einzelgerät. Damit kann das Gehäuse die Hal-
terung für den Datenspeicher in einfacher Weise an be-
sonders gut zugänglicher Stelle aufweisen. Einzelgerät
bedeutet, dass das Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät
kein Einbaugerät zum Einbau in eine Armaturentafel oder
ein Cockpit des Kraftfahrzeugs ist; damit ist auch ein Ein-
baurahmen für eine solche Montage des Fahrzeugda-
tenaufzeichnungsgerätes nicht erforderlich. Im Gegen-
satz zu einem Einbaugerät ist das Fahrzeugdatenauf-
zeichnungsgerät als erfindungsgemäß weitergebildetes
Einzelgerät vorzugsweise ein Aufbaugerät oder gegebe-
nenfalls ein Anbau- oder Unterbaugerät. Als Aufbaugerät
kann das Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät beispiels-
weise auf eine Armaturentafel des Kraftfahrzeugs auf-
gesetzt und dort montiert werden, als Unterbaugerät
kann es zum Beispiel unter einem Dachhimmel einer
Fahrerkabine oder eines Fahrgastraumes des Kraftfahr-
zeuges hängend montiert werden.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher be-
schrieben. Es zeigen in schematisierter, skizzenhafter
Darstellung:

Figur 1 eine Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrich-
tung in einer Vorderansicht und

Figur 2 die Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung
aus Figur 1 in einer Seitenansicht.

[0015] Sich entsprechende Elemente sind in allen Fi-
guren mit jeweils gleichen Bezugszeichen versehen.
[0016] In Figur 1 ist eine Fahrzeugdatenaufzeich-
nungsvorrichtung 1 mit einem Fahrzeugdatenaufzeich-
nungsgerät 2 und einem als sogenannter USB-Speicher-
stick ausgebildeten Datenspeicher 4 gezeigt. Der Daten-
speicher 4 ist außerhalb eines Gehäuses 6 des Fahr-
zeugdatenaufzeichnungsgerätes 2 angeordnet. In einer
frontseitigen Außenwandung 8 des Gehäuses 6 ist eine
Geräteschnittstelle 10 zu einem Anschluss des Daten-
speichers 4 vorgesehen. Mittels eines Verbindungska-
bels 12 ist der Datenspeicher 4 an die Geräteschnittstelle
10 angeschlossen. An einer Gehäuseaußenseite 14
weist das Gehäuse 6 eine den Datenspeicher 4 lösbar
tragende Halterung 16 auf.
[0017] Die Halterung 16 weist in diesem Ausführungs-
beispiel zwei den Datenspeicher 4 klemmend tragende
Klemmelemente 18, 20 (siehe auch Figur 2) auf. Die
Klemmelemente 18, 20 sind in der Ansicht von vorne
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(siehe Figur 1) hintereinander angeordnet und identisch
ausgebildet; ihre Ausbildung wird anhand des in der An-
sicht von vorne vorderen Klemmelementes 18 nachfol-
gend kurz erläutert: Das Klemmelement 18 weist eine
eine Druckkraft auf den Datenspeicher 4 ausübende Fe-
derlasche 22 auf. Ferner ist in Figur 1 erkennbar, dass
das Klemmelement 18 U-förmig ausgebildet und der Da-
tenspeicher 4 zwischen den Schenkeln 24, 26 des U an-
geordnet ist. Dabei weist die Federlasche 22 einen ersten
Schenkel 24 des U auf, und der zweite Schenkel 26 des
U wird von der Gehäuseaußenseite 14, an welcher die
Halterung 16 angeordnet ist, gebildet.
[0018] Weiterhin weist die Halterung 16 ein in diesem
Ausführungsbeispiel als Klemmbügel ausgebildetes Si-
cherungselement 28 auf, welches ein unbeabsichtigtes
Lösen des Datenspeichers 4 verhindert. Darüber hinaus
weist die Halterung 16 ein den Datenspeicher 4 gegen-
über dem Gehäuse 6 abstützendes Dämpfungselement
30 auf.
[0019] Aus Figuren 1, 2 ist erkennbar, dass das Ge-
häuse 6 in etwa quaderförmig ausgebildet ist und eine
Frontseite 32 aufweist, welche einem Benutzer zuge-
wandt ist und Bedienelemente 34 aufweist. In diesem
Beispiel ist die Frontseite 32 die Außenwandung 8, in
welcher die Geräteschnittstelle 10 zum Anschluss des
Datenspeichers 4 vorgesehen ist. Die Gehäuseaußen-
seite 14, an der die Halterung 16 angeordnet ist, ist unter
einem Winkel mit der Frontseite 32 verbunden; in diesem
Ausführungsbeispiel beträgt der Winkel 90°, die Gehäu-
seaußenseite 14 mit der Halterung 16 ist eine Seitenflä-
che des in etwa quaderförmigen Gehäuses 6.
[0020] Weiterhin ist in Figuren 1, 2 mit gestrichelter
Linie eine Oberseite 36 einer nicht weiter dargestellten
Armaturentafel eines Kraftfahrzeuges gezeigt, auf wel-
che Armaturentafel das Fahrzeugdatenaufzeichnungs-
gerät 2 mittels an dem Gehäuse 6 angeordneten Füßen
38 aufgebaut ist. Das Fahrzeugdatenaufzeichnungsge-
rät 2 ist hier ein als Aufbaugerät ausgebildetes Einzel-
gerät.

Patentansprüche

1. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung mit einem
ein Gehäuse aufweisenden Fahrzeugdatenauf-
zeichnungsgerät und mit einem außerhalb des Ge-
häuses angeordneten Datenspeicher, wobei in einer
Außenwandung des Gehäuses eine Geräteschnitt-
stelle zu einem Anschluss des Datenspeichers vor-
gesehen ist und wobei der Datenspeicher mittels ei-
nes Verbindungskabels an die Geräteschnittstelle
angeschlossen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (6) an einer Gehäuseaußenseite
(14) eine den Datenspeicher (4) lösbar tragende Hal-
terung (16) aufweist.

2. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-

terung (16) zumindest ein den Datenspeicher (4)
klemmend tragendes Klemmelement (18) aufweist.

3. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das
Klemmelement (18) eine eine Druckkraft auf den Da-
tenspeicher (4) ausübende Federlasche (22) auf-
weist.

4. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach An-
spruch 2 oder Anspruch 3, dadurch gekennzeich
- net, dass das Klemmelement (18) U-förmig aus-
gebildet ist und dass der Datenspeicher (4) zwischen
den Schenkeln (24, 26) des U angeordnet ist.

5. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach An-
spruch 3 und Anspruch 4, dadurch gekennzeich -
net, dass die Federlasche (22) einen ersten Schen-
kel (24) des U aufweist und dass der zweite Schenkel
(26) des U von der Gehäuseaußenseite (14) gebildet
wird.

6. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kenn - zeichnet, dass die Halterung (16) ein ein
unbeabsichtigtes Lösen des Datenspeichers (4) ver-
hinderndes Sicherungselement (28) aufweist.

7. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kenn - zeichnet, dass die Halterung (16) ein den
Datenspeicher (4) gegenüber dem Gehäuse (6) ab-
stützendes Dämpfungselement (30) aufweist.

8. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kenn - zeichnet, dass das Gehäuse (6) eine einem
Benutzer zugewandte Frontseite (32) aufweist und
dass die Halterung (16) an einer unter einem Winkel
mit der Frontseite (32) verbundenen Gehäuseau-
ßenseite (14) angeordnet ist.

9. Fahrzeugdatenaufzeichnungsvorrichtung nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kenn - zeichnet, dass das Fahrzeugdatenaufzeich-
nungsgerät (2) ein Einzelgerät ist.
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